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Zulassungsstoppupdate: Von Kreditkarten
und Milchkontingenten…
Rechtliche Hinweise («Wer hat recht?»)

Hanspeter Kuhn, Fürsprecher, stv. Generalsekretär FMH

Einleitung und Rekapitulation

Wir haben im letzten Beitrag [1] und in früheren
Beiträgen [2–5] darauf hingewiesen, dass letzt-
lich der Kanton (und nicht santésuisse oder der
Bund) entscheidet, wer eine Zulassungsbewilli-
gung* erhält bzw. behält. 

Eine neue Zulassung (also eine Praxisbewilli-
gung bzw. Berufsausübungsbewilligung inklusive
Betreuung von Krankenkassenpatienten) erhält nach
bisheriger Usanz, 
– wer eine Praxis übernimmt oder
– wer eine neue Praxis eröffnet, für die es aus

Sicht der zuständigen kantonalen Behörde
(in der Regel: Gesundheitsdirektion) ein Be-
dürfnis gibt.

Seine bisherige Zulassung behält, wer 
– bis zum 3. Januar 2006 oder
– (bei genereller kantonaler Verlängerung für

alle) bis zur kantonal für alle verlängerten
Frist oder

– (bei individuell auf Gesuch verlängerter Frist)
bis zur im Einzelfall gesetzten Frist

praktiziert hat, also in den Worten des Gesetz-
gebers von der «erteilten Zulassung […] Ge-
brauch gemacht […]» [6] hat.

Was heisst «Gebrauch gemacht hat»? –
ZSR-Nummer als erste Triage,
aber nicht als «Killerkriterium»

Von der Zulassung Gebrauch machen heisst,
eigene Patienten zu behandeln, also auf eigenen
Namen und eigene Rechnung. Die Kantone
können und müssen entscheiden, nach welchen
Kriterien sie das Dahinfallen einer Zulassung be-
urteilen werden: Wer hat KVG-Patienten behan-
delt und wer nicht?

ZSR-Nummer als erstes Triagekriterium
brauchbar
Es ist verständlich und vertretbar, dass Kantone
für eine erste Triage das einfachste Kriterium neh-
men: Wer innert der festgesetzten Frist eine
ZSR-Nummer hat und benützt, der macht ja

offensichtlich Gebrauch von seiner Zulassung.
Am Beispiel der Regelung im Kanton Freiburg:

«Art. 7 Verfall der Zulassungen
1 Die Zulassung verfällt, wenn die Ärztin
oder der Arzt innert 12 Monaten nach ihrer
Erteilung davon keinen Gebrauch macht,
d.h. keine Tätigkeit zu Lasten der obligato-
rischen Krankenversicherung ausübt. Dabei
wird namentlich anerkannt (franz: ‹est no-
tamment considéré›), dass Ärztinnen und
Ärzte, die von santésuisse eine ZSR-Num-
mer erhalten haben, von der Zulassung
Gebrauch machen.»

Aber eben: «Namentlich» heisst nach normalem
Sprachgebrauch nicht «ausschliesslich».

ZSR-Nummer ist im KVG nicht vorgeschrieben,
darf also nicht «Killerkriterium» sein 
Kein Arzt und keine Ärztin muss über eine
ZSR-Nummer abrechnen. Niemand anderer als
der Bundesrat hat das unmissverständlich festge-
halten:

«Die Erteilung einer ZSR-Nummer durch
santésuisse, den Verband der Schweizer
Krankenversicherer, stellt ein privatrecht-
liches Angebot der Versicherer an die Lei-
stungserbringer auf vertraglicher Basis dar,
um die Abrechnung administrativ mög-
lichst einfach zu gestalten. Die ZSR-Num-
mer stellt daher keine gesetzliche Vorgabe dar;
in praktischer Hinsicht verfügen jedoch
die meisten Leistungserbringer über eine
entsprechende Nummer.» [7]

Also: Die ZSR-Nummer ist praktisch, aber nicht
vorgeschrieben. Also darf kein Kanton nur darauf
abstellen. Wenn ich keine ZSR-Nummer habe,
heisst das nicht, dass ich nicht praktiziere. Ein
Beispiel: Artikel 6 der Waadtländer Verordnung, der
zum rechtlich allein massgeblichen Kriterium
machen will, dass Arzt oder Ärztin bei Fristablauf
eine ZSR-Nummer haben [8], ist damit klar ge-
setzeswidrig.

* Auf der Website des VSAO
(www.vsao.ch/Aktuell/Politnews/
Zulassungsstopp) ist ab Anfang
August 2005 eine Übersicht zu
finden, wie die einzelnen Kantone
die Umsetzung der Verlängerung
des Zulassungsstopps handhaben.
Sie wird laufend ergänzt.
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Zum Vergleich: Kreditkarte und Reise in die USA
Wenn ich in den USA herumreisen will, erleich-
tert eine Kreditkarte das Leben, ist aber nur ein
«privatrechtliches Angebot» und «keine gesetz-
liche Vorgabe». Wenn dereinst mal ein Gesetz fest-
hielte: «Es kann nur wieder in die USA einreisen,
wer schon mal da war», ohne im Gesetzestext Kre-
ditkarten als Kriterium zu erwähnen, so könnte
ich einfachheitshalber Kreditkartenabrechnun-
gen vorlegen. Aber ich könnte meine frühere Reise
auch anders belegen: durch Hotelrechnungen auf
meinen Namen, mein Foto in der New York Times
als Teilnehmer des Marathons usw. 

Behandlungsdatum massgebend,
nicht Rechnungsdatum
Wer erst kurz vor Ablauf der Frist Krankenkassen-
patienten in eigenem Namen und auf eigene
Rechnung zu behandeln beginnt, der hat nach
den normalen Abläufen einer Kassenpraxis bei
Ablauf der Frist noch keine Rechnungen gestellt
[9]. Weder das KVG noch die Verordnung des
Bundesrats nennen als Kriterium das Abrech-
nungsdatum. 

Massgeblich für den kantonalen Entscheid,
ob jemand rechtzeitig praktiziert hat, muss also
das Behandlungsdatum sein, nicht das spätere Ab-
rechnungsdatum. 

Teilzeitpraxistätigkeit möglich, es gibt
keine gesetzliche Untergrenze
Das KVG enthält keine Mindestgrenze für eine
Krankenkassenpraxistätigkeit. Der Bundesrat im
März 2005: «Weder über Sollstunden noch über
die Abrechnungshöhe lässt sich ein Kriterium
finden, welches im Rahmen dieser Verordnung
praktikabel und kurzfristig umsetzbar wäre. Daher
wird auf eine Regelung verzichtet, zumal auch in
den gesetzlichen Bestimmungen keine Voraussetzung
einer Vollzeittätigkeit […] besteht.» [10] 

Kommentar
Dass der Bundesrat zuerst die Opportunität und
erst danach die fehlende gesetzliche Grundlage
diskutiert, ist zwar etwas eigenartig. Aber das
Resultat zählt: Es gibt keine Mindestgrenze, auch
nicht nach Meinung des Bundesrats.

Beispiele
Von der Zulassung «Gebrauch» macht auch
– der Psychiater, der als Hausmann an sechs-

einhalb Tagen pro Woche die Kinder betreut
und einen halben Tag praktiziert; 

– die Internistin, die von Montag bis Freitag
16 Uhr als Angestellte in der HMO arbeitet
und danach ihre eigene Sprechstunde als
praktizierende Ärztin auf eigene Rechnung
durchführt [11]; 

– der Anästhesieoberarzt, der ein 90%-Pensum
im öffentlichen Spital hat und daneben als
Belegarzt im Belegspital selbst Patienten be-
handelt;

– der Chefarzt Innere Medizin, der einen Tag
pro Woche Sprechstunde für seine eigenen
Patienten hält.

Die Kantone dürfen die durch das KVG [12] an
sie übertragene Entscheidverantwortung auch
nicht bloss faktisch an santésuisse delegieren.
Sollte die zuständige Stelle bei santésuisse bei-
spielsweise eine jährliche Mindestumsatzgrenze
für das Weiterführen einer ZSR-Nummer fest-
legen, wäre dies allenfalls ein Fall für die Wett-
bewerbskommission. 

(Die Begründung einer Anzeige an die WeKo
würde ungefähr so lauten: santésuisse hat für
diese Frage eine marktbeherrschende Stellung
[Bundesrat März 2005: «In praktischer Hinsicht
verfügen jedoch die meisten Leistungserbringer
über eine entsprechende Nummer.»]. Es ist ge-
mäss KVG erlaubt, eine Teilzeitpraxis zu führen;
das KVG kennt auch gemäss Bundesrat keine
Untergrenze, weder zeitlich noch betragsmässig.
Also darf das Unternehmen, das privatrechtliche
Abrechnungsnummern anbietet, sein Angebot
nicht von einem Mindestumsatz abhängig ma-
chen. Denn das wäre angesichts der für den
Nachfrager [Arzt] damit verbundenen prakti-
schen Nachteile auf dem Markt ein gemäss
Kartellgesetz unzulässiger Marktmissbrauch.) 

Weil das KVG weder Mindestarbeitszeit noch
Mindestumsatz in freier Praxis kennt, könnte
und dürfte hingegen eine wegen tiefen Umsatzes
nicht mehr aktive ZSR-Nummer (falls es das
überhaupt geben dürfte, siehe oben) für den Ent-
scheid des Kantons über das Dahinfallen der
Zulassung keine Rolle spielen. 

Cavete für angestellte Ärzte in Spitälern,
HMO usw. – am Patienten arbeiten heisst
noch nicht, «von der Zulassung Gebrauch
[zu] machen»

Von der Zulassung Gebrauch machen heisst,
eigene Patienten zu behandeln, also auf eigenen
Namen und eigene Rechnung. Das KVG kennt
verschiedene Kategorien von Leistungserbrin-
gern: Neben der Arztpraxis gibt es Spitäler (mit
ihren Polikliniken usw.). Aber auch ambulante
Institutionen wie HMO usw. können im Sinn des
KVG Leistungserbringer sein. Eine HMO oder ein
Notfalldienstunternehmen wie SOS Médecins
könnte rechtlich eine gewöhnliche Arztpraxis
oder auch eine Institution nach Art. 35 Abs. 2
lit. n sein [13] (bei aller Unklarheit der letzteren
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Bestimmung [14]). Das bedeutet: Wer in der
Poliklinik oder einer HMO als angestellte Ärztin
arbeitet, praktiziert im Prinzip nicht selbst. Kon-
kret: Wenn die Behandlungen nicht im Namen
und auf Rechnung der angestellten Ärztin abge-
rechnet werden, wird der Patient aus Sicht des
KVG nicht vom Arzt behandelt, sondern von der
Institution, also vom Spital oder von der HMO.
Das bedeutet: Bei angestellter Tätigkeit und
Rechnungsstellung durch die Institution riskie-
ren Arzt und Ärztin das Dahinfallen einer auf
ihren Namen lautenden Zulassung.

Zum Vergleich und besseren Verständnis
Wer eigene Milchkontingente hat, aber auf dem
Bauernhof der Migros oder auf der volkseigenen
Kolchose als Knecht oder Magd Tiere betreut,
würde bei ähnlicher Gesetzgebung wie im KVG
auch nicht als selbständiger Bauer behandelt, der
«Gebrauch macht» von seinem eigenen Kontin-
gent. Mit dem Vergleich sollen nicht Arzt und
Ärztin verletzt werden, betroffen fühlen sollte
sich die Politik. Wir haben schon im Jahr 2000
auf das Problem der «Milchkontingentswirt-
schaft» im KVG hingewiesen [15].

Rekurse von santésuisse gegen kantonale
Zulassungsentscheide? Prognose

Kürzlich war in der Tribune de Genève [16] zu
lesen, dass santésuisse beim kantonalen Verwal-
tungsgericht die Erteilung von 23 Zulassungen
an SOS Médecins angefochten hat. Begründet
hat santésuisse dies mit der Kritik, die Kantons-
regierung habe gar nicht seriös geplant, bevor sie
entschieden habe. 

Schon 2004 gab es einen Rekurs von santé-
suisse im Kanton Freiburg, der damals hinter den
Kulissen eher als wenig abgesprochene Einzel-
aktion einer Region interpretiert wurde, aber
auch noch nicht entschieden ist.

Was ist davon zu halten?
– Wichtig ist zunächst die Frage, was während

eines laufenden Prozesses gilt: Gibt es eine
aufschiebende Wirkung und, wenn ja, zugun-
sten von wem? Der Richter wird im Einzelfall
entscheiden, eine sichere Prognose ist des-
halb nicht möglich. Sinnvoll ist für jeden
Arzt und jede Ärztin, im Gesuch für einen
neuen Antrag auf Zulassung zu schreiben, die
Gesundheitsdirektion möge die Zulassung
erteilen und einem allfälligen Rekurs gegen
die Zulassung vorsorglich die aufschiebende
Wirkung entziehen [17]. Nach allgemeinen
Regeln des Verwaltungsverfahrensrechts ge-
niessen an sich Rekurse aufschiebende Wir-
kung, aber diese kann insbesondere entzogen

werden bei wichtigen privaten Interessen an
der sofortigen Wirksamkeit einer begünsti-
genden Verfügung. Und zu den wichtigen
privaten Interessen hat die Gerichtspraxis
auch massive Einschränkungen der Geschäfts-
tätigkeit gezählt [18]. Nicht unbedingt verall-
gemeinerungsfähig könnte der aktuelle Gen-
fer Fall sein, wo es je nach Standpunkt nicht
um neue Zulassungen geht, sondern nur der
Status von Globalbewilligung für SOS Méde-
cins zu Einzelbewilligungen für die einzelnen
Ärzte geändert wurde; gemäss Pressebericht
hat der Kassenrekurs hier keine aufschie-
bende Wirkung [19]. Sollte es jemals um das
Dahinfallen einer Zulassung gehen, wird der
Richter vermutlich die Zulassung bis zum
Entscheid weiterlaufen lassen [20].

– In der Streitfrage selbst wird es zunächst
darum gehen, ob santésuisse überhaupt legi-
timiert ist, einen solchen Rekurs einzu-
reichen. Nach meiner Auffassung tun die
Richter gut daran, diese Legitimation zu ver-
neinen, aber hier werden erst Gerichtsurteile
Klarheit bringen.

– Falls santésuisse doch legitimiert sein sollte
und somit in der Sache selbst entschieden
werden muss, wird der Richter entscheiden
müssen, ob er das Bedürfnis besser beurteilen
kann als die Kantonsregierung oder die Ge-
sundheitsdirektion. Man muss nicht Hell-
seher sein, um vorauszusagen, dass die Rich-
ter die Entscheide der sachkundigeren Ver-
waltung, wie es in der Juristensprache so
schön heisst, «nicht ohne Not» auf den Kopf
stellen werden.
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